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Potentialabschätzung auf dem Bauplatz von Herrn Neumaier in der Gemeinde Fischerbach 

Der Eingriffsraum 
 
Der Bauplatz befindet sich am westlichen Ortsrand der Gemeinde Fischerbach bei Haslach im 
Kinzigtal. Er liegt am Ortsrand oberhalb der Elmattenstraße beim Karl-May-Weg am Rand des 
Kinzigtales. Der Eingriffsraum liegt im Bereich offener Wiesen und Brachflächen an einem 
nach Süden exponierten Unterhang an die sich oberhalb der Waldrand anschließt. Im 
Hangbereich gibt es mehrere Stufen die teilweise durch alte Trockenmauern gebildet werden. 
Teilweise reichen diese Trockenmauern in das Baugrundstück hinein.  
 
Auf den Freiflächen vor dem Waldrand finden sich keine Bäume oder Gebüsche mehr und am 
Waldrand selbst wurden Bäume entfernt um die vorhandenen Trockenmauern freizustellen. Die 
Mauern sind als § 32-Biotope Trockenmauern Ellmatten ausgewiesen.  Sie sind größtenteils 
nur 1 m oder weniger hoch und zu großen Teilen bereits teilweise mit Brombeeren, Brennesseln 
oder Efeu überwachsen. Vereinzelt kommen schwarzstieliger Strichfarn und Tüpfelfarn vor.   
 
Ein größerer Mauerabschnitt aus unterschiedlich großen Steinblöcken mit über 10 m Länge 
wurde vor kurzem freigestellt. Ein anderer Mauerabschnitt ist zwar ebenfalls noch relativ frei, 
aber schon relativ stark mit Moosen überwachsen.  
  
 
 

 
 

Abb. 1: Der Eingriffsraum mit zwei Trockenmauern und dem aufgelichteten Waldrand. Eine 
der Trockenmauern wurde kürzlich freigestellt (Foto: B. Disch, 08.06.2020). 
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Methodik 
 

Die Fläche wurde durch einen Begang am 08.06.2020 begutachtet. Der Begang dauerte ca. 2 
Stunden.  
 
Die Qualität des Eingriffsraumes als Lebensraum für verschiedene Tiergruppen wurde anhand 
der vorhandenen Habitatstrukturen beurteilt. Bei der Begehung wurden ein Fernglas (8x42) und 
eine Digitalkamera mitgeführt und eingesetzt. Aufgrund der Beobachtungen wurde das 
Artenspektrum im Untersuchungsraum und der Einfluss der geplanten Maßnahmen 
abgeschätzt.  
 
Die Begehung diente der Abschätzung der Relevanz des Eingriffsraumes für Artengruppen wie 
Fledermäuse, Avifauna, Herpetofauna, Kleinsäuger und Entomofauna. 
 
 

Ergebnisse 
 

Avifauna 

 
Bei dem Begang wurden verschiedene Vogelarten in den angrenzenden Siedlungsbereichen 
beobachtet. Dabei handelte es sich um typische Bewohner der bebauten Bereiche wie 
Haussperlinge, Hausrotschwänze, Amseln, Girlitze und Mönchsgrasmücken. 
 
Die an das Baugrundstück angrenzenden Waldränder erwiesen sich als relativ gute 
Vogelhabitate. Dort wurden Grauschnäpper, Buchfinken, Mönchsgrasmücken, Zaunkönige, 
Zilpzalp, Gartenbaumläufer, Tannenmeise, Sommergoldhähnchen, Amsel und Schwanzmeisen 
beobachtet. Wenn der geplante Abstand zu den Waldrändern bei der geplanten Bebauung 
eingehalten wird sind keine negativen Effekte für die waldbewohnenden Vogelarten zu 
erwarten.  
 
Obwohl sich gesetzlich geschützte Trockenmauern in der Umgebung des Eingriffsraumes 
befinden ist durch die Planungen kein negativer Effekt durch das Bauvorhaben zu erkennen. 
Die Anfahrt zu der Baustelle erfolgt auf den bestehenden asphaltierten Wegen und Straßen und 
die Eingriffe konzentrieren sich auf die Bauflächen in einem faunistisch wenig wertvollen 
Bereich.  
 
Als Minimierungsmaßnahme für die Avifauna sollten die Bauarbeiten dennoch außerhalb der 
Brutzeiten von Haussperling und Hausrotschwanz durchgeführt werden. Diese erstrecken sich 
über die Monate März, April, Mai und Juni. Wenn diese Minimierungsmaßnahme beachtet wird 
ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nach & 44 BnatSchG durch das Vorhaben für die 
Avifauna nicht erkennbar.  
 

 

Fledermäuse 

 

Aufgrund des Begangs und der Beschaffenheit des Eingriffsraumes werden Quartiere von 
Fledermäusen im Eingriffsbereich ausgeschlossen. Eine Nutzung des Eingriffsraumes als 
Jagdhabitat der Fledermäuse die in den angrenzenden Gebäuden Quartiere finden ist möglich. 
Dass es sich beim Eingriffsraum um ein essentielles Jagdhabitat für die Fledermäuse handelt 
ist ausgeschlossen. Aufgrund der Beschaffenheit der Fläche ist sie auch nicht als Leitlinie oder 
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Trittsteinbiotop für Fledermäuse geeignet. Daher sind für die Fledermäuse keine 
weiterführenden Untersuchungen oder Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen notwendig.  

 

 

 

Herpetofauna 

 
Aufgrund der Struktur des Eingriffsraumes ist ein Vorkommen der Blindschleiche 
wahrscheinlich. Bei der Begehung wurden trotz geeigneter Tageszeit und Wetterlage keine 
Zauneidechsen gefunden. Dementsprechend ist ein Vorkommen im Eingriffsraum sehr 
unwahrscheinlich. Auch in den angrenzenden Bereichen mit den Trockenmauern sind die 
vorhandenen Habitatstrukturen für die Zauneidechse nur bedingt geeignet. Die möglichen 
Vorkommen in angrenzenden Bereichen werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Daher sind 
für die Herpetofauna keine weiterführenden Untersuchungen oder Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen notwendig.  
 

 

Kleinsäuger 

 

Im Zuge des Begangs wurden die vorhandenen Habitatstrukturen auch im Hinblick auf ein 
Vorkommen von bedrohten Kleinsäugern wie der Haselmaus begutachtet. Hierbei wurde 
festgestellt, dass die für ein Vorkommen von Haselmäusen notwendigen dichten 
Gebüschbereiche im Eingriffsraum nicht vorhanden sind. Ein Vorkommen der Haselmaus 
innerhalb des Eingriffsraumes ist daher nicht möglich. Auch für Kleinsäuger sind keine 
weiterführenden Untersuchungen notwendig.  

 

Entomofauna 

 

An den Trockenmauern wurden viele Wildbienen und verschiedene Schmetterlingsarten wie  
Kleine Kohlweißlinge, Ochsenaugen, 1 Baumweißling, 1 kleiner Feuerfalter, 1 
Faulbaumbläuling, 1 Schachbrettfalter und 2 Waldbrettspiele beobachtet. Ein aktuelles 
Vorkommen besonders seltener Schmetterlingsarten oder anderer Insektenarten die in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie gelistet sind ist aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen sehr 
unwahrscheinlich.  
 

Abschließende Empfehlung 
 
Als Minimierungsmaßnahme für die Avifauna wird vorgeschlagen den Bau außerhalb der 
Brutzeit der im Eingriffsraum brütenden Vögel (Amsel, Hausrotschwanz, Haussperling) 
durchzuführen. Die Brutzeit dieser Arten erstreckt sich über die Monate März, April, Mai und 
Juni. Durch die Maßnahme wird ein versehentliches Töten von Eiern oder Jungvögel im 
Eingriffsraum verhindert.  
 
Die Trockenmauern stellen in Baden-Württemberg einen gefährdeten Biotoptyp dar und sind 
als § 32-Biotope ausgewiesen. Daher sollten sie in erhalten und ihre ökologische Funktion nach 
Möglichkeit verbessert werden. Sie besitzen einen gewissen naturschutzfachlichen Wert und 
dienen im Untersuchungsgebiet als Lebensraum für Wildbienen und Schmetterlinge. Durch 
eine entsprechende Sanierung im Sinne des Naturschutzes könnte ihr ökologisches Potential 
erhöht werden. Dann wäre auch eine Besiedelung durch seltenere und anspruchsvollere 
Tierarten denkbar, die im Moment dort vermutlich nicht vorkommen.  
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